
Abweichende Stellungnahme/Änderungsvorschlag zur 

DS-Nr. 003/23 
 

 

Gremium:   Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten 

Sitzung am:   11.01.2023 

 
 

 

Betreff:  Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kleinmachnow 

 

 

 

Der Ausschuss empfiehlt folgende Maßgaben:  

 

1.  § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert: Das Kehrgut darf weder in das Schnittgerinne, den Rinnstein oder 

auf die Fahrstreifen ausgekehrt noch über die Abläufe in die Entwässerungsanlagen, auf öffentliche 

Grünflächen oder in Waldflächen verbracht werden. Laub vom Gehweg darf auf den Unterstreifen oder 

auf die straßenbegleitenden, öffentlichen Grünstreifen gekehrt werden.  

Abstimmung der Maßgabe:  

5 Zustimmungen / 2 Ablehnung / 0 Enthaltung – mehrheitlich empfohlen  

 

2. zu § 5 Abs. 5 Zeile 2:  Das Wort „auf dem Fahrbahnrand“ wird gestrichen und ersetzt durch „auf dem 

Unterstreifen“.  

Abstimmung der Maßgabe:  

7 Zustimmungen / 0 Ablehnung / 0 Enthaltung – einstimmig empfohlen  

 

3. Der Begriff Kehrgut wird allgemein definiert als kein Laub und kein Schnee. 

Abstimmung der Maßgabe:  

1 Zustimmung / 1 Ablehnung / 5 Enthaltungen – Stimmengleichheit abgelehnt 

 

Abstimmung DS-Nr. 003/23 mit Maßgaben: 6 Zustimmungen / 1 Ablehnung / 0 Enthaltung – 

mehrheitlich empfohlen  

 

 

 

 

 

Datum 13.01.2023 

 
Ausschussvorsitzende/r 
(Unterschrift) 

 

 


	Gremium
	Datum
	TOPText
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

